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Stadt für einzelne Straßen wurde dem Stadtrat zuerkannt , in

welchem Falle der Erſatz der erwachſenden Koſten an die Stadt nach

Verhältnis der vor jedem Grundſtück befindlichen Gehwegfläche den

Angrenzern obliegen ſollte ; eine Ausnahme wurde für die Angrenzer
des Schloß - , ſowie die öſtlichen und weſtlichen Angrenzer des

Marktplatzes feſtgeſtellt , deren Verpflichtung für erſtere auf den unter

den dortigen Bogenplätzen befindlichen , für letztere auf den vor ihren

Grundſtücken hinziehenden Gehweg bis zu 1,80 m Breite beſchränkt

wurde . Als maßgebend für die Beſchaffenheit der Gehwege wurden

die jeweils beſtehenden ortspolizeilichen Vorſchriften erklärt ; der Er —

ſatz der Koſten für die immer durch die Stadt zu bewerkſtelligende

Legung des Rinnenpflaſters (der Bordſteine ) war Sache der Au⸗

grenzer und zwar nach Verhältnis der Länge der vor ihren Grund —

ſtücken hinziehenden Rinnen . Beſondere Beſtimmungen , die der Stadt —⸗

rat auf neuanzulegende oder in die Gemarkung zu übernehmende

Straßen auszudehnen befugt war , erfolgten für die Ettlinger - , die

Rüppurrer⸗ , die Krieg⸗ und Weſtendſtraße , in welchen die Stadt die

Unterhaltung der Kieswege beſorgt , wogegen den Angrenzern der

Erſatz der Hälfte der Unterhaltungskoſten obliegt .
An Stelle der 88 4 und 5 dieſes Ortsſtatuts traten durch Be —

ſchluß des Bürgerausſchuſſes in deſſen Sitzung vom 28 . April 1886 .

die Beſtimmungen , daß die Angrenzer , inſoweit die Unterhaltung der

Kieswege durch die Stadt beſorgt wird , zur Deckung der Unter⸗

haltungskoſten einen Beitrag von jährlich 50 Pf . vom laufenden

Meter der Frontlängen ihrer an die Straßen ſtoßenden Grundſtücke⸗

zu leiſten haben , von der Tragung der Koſten für die Unterhaltung

der Gehwege jedoch entbunden ſeien, wenn ſie die vor ihren Grund —

ſtücken herziehenden Gehwege mit feſten , den ortspolizeilichen An —

forderungen entſprechenden Deckungen verſehen .

Grubenentleerung , Dünger - und Rehrichtabfuhr ,
Straßenreinigung .

Verſchiedene Mißſtände , die mit dem Betriebe der Abtritt⸗

gruben⸗Entleerung verbunden waren , veranlaßten den Stadt⸗

rat , am 25 . Januar 1875 beim Bürgerausſchuß einen Antrag ein⸗

zubringen, welcher den Zweck verfolgte , dieſe zu beſeitigen . Danach

ſollten die Koſten der Grubenentleerungen nicht mehr wie ſeit Auguſt
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1872 ) im Wege der Soziallaſt , nämlich der Umlageerhebung , von

den Häuſerſteuerkapitalien , ſondern in der Weiſe aufgebracht werden ,

daß die Grubenbeſitzer für jede Entleerung eine Gebühr von 2 Mk .

vom Kubikmeter der ausgeſchöpften Maſſe an die Stadtkaſſe zu be⸗

zahlen hätten . Aus den Ergebniſſen dieſer Gebühren ſollte dann die

Stadt auch die Koſten der Kehrichtabfuhr beſtreiten .
Da dieſer Antrag von Seiten eines Teiles der Stadtverordneten

beanſtandet wurde , zog der Stadtrat denſelben zurück und betraute

eine aus Mitgliedern des Stadtrats , des Ortsgeſundheitsrats und

aus Stadtverordneten zuſammengeſetzte Kommiſſion damit , ander⸗

weitige Vorſchläge zur Beſeitigung der vorhandenen Mißſtände zu machen.

Auf Antrag dieſer Kommiſſion und des Ortsgeſundheitsrats wurde die

Kehrichtabfuhr , nachdem der bisherige Unternehmer , Ziegelei⸗
beſitzer Joſt , das Vertragsverhältnis , an dem er ſeine Rechnung nicht

finden konnte , gekündigt hatte , für die Dauer von drei Jahren dem

Fuhrmann Allgaier übertragen . Ferner wurde ein beſonderer Be —

dienſteter angeſtellt , mit der Aufgabe , die Erfüllung der vertrags⸗

mäßigen Verbindlichkeiten der Düngerabfuhr unternehmer zu

überwachen , die Anmeldungen der Gruben - Entleerungen an die Unter —

nehmer zu vermitteln , über den Zuſtand der Gruben und ihres In —

halts Erhebungen zu machen und ordnungswidrige Zuſtände oder

Handlungen zur Anzeige zu bringen . Eine gründliche Abhülfe wurde

aber dadurch nicht herbeigeführt , und es zeigte ſich immer mehr, daß

das ganze hier beſtehende Syſtem der Abfuhr der Fäkalien den be—⸗

rechtigten Anforderungen der Bevölkerung nicht mehr genüge . Dazu

kam, daß der damalige Unternehmer , Fabrikant Dölling , welcher an —

gab, bei dem Abfuhrgeſchäft erhebliche Einbußen zu erleiden , geltend

machte, daß er ſich der Stadt gegenüber nicht mehr als verpflichtet

anſehe , nachdem der Vertrag über die Düngerabfuhr nicht mit ihm,

ſondern mit ſeinem Vater und Kaufmann Leipheimer abgeſchloſſen
worden ſei und nach deren Ableben die aus dem Vertrage ent⸗

ſpringenden Rechte und Pflichten ihrer Natur nach ohne ausdrückliche

Beſtimmung nicht auf die Erben übergehen könnten .

Obwohl über die Richtigkeit dieſer Rechtsanſchauung Zweifel

beſtehen konnten , zog der Stadtrat doch vor , ein neues Vertrags —

) Vgl . oben Seite 325 .
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verhältuis einzugehen und ſchloß in Übereinſtinmmung mit dem Orts —

geſundheitsrat und der oben erwähnten Kommiſſion am 24 . Septem⸗
ber 1877 einen Vertrag mit Léon Carrière Sohn in Straßburg ab,
welcher dort ſeit etwa einem Jahre die Grubenentlleerung mit Ma⸗

ſchinen Tallard ' ſchen Syſtems zur Zuftiedenheit der Einwohnerſchaft
und der Behörden vornahm.

Der Stadtrat ging dabei von der auf Grund eines von dem

Vorſtand des ſtädtiſchen Waſſer - und Straßenbauamtes , Schück, er —

ſtatteten Gutachtens gewonnenen Überzeugung aus , daß durch die

Annahme dieſes Vertrages ein weſentlich beſſerer Zuſtand als der

bisherige ohne unverhältnismäßige Koſten herbeigeführt werden könne

und legte daher dem Bürgerausſchuß in ſeiner Sitzung vom 23 . Ok —

tober 1877 nebſt eingehender Begründung dieſen Vertrag mit dem

Antrag vor , zu demſelben und zu der in der Folge notwendigen
Aufhebung der Sozialumlage für die Düngerabfuhr ſeine Zuſtimmung
zu geben . Von Seiten des Stadtverordnetenvorſtandes war zur

Prüfung des Vertrages eine Kommiſſion niedergeſetzt worden , welche

denſelben , vorbehaltlich einiger Anderungen , zur Zuſtimmung empfahl .
Dieſe erfolgte mit Einſtimmigkeit .

Schon bald nach Abſchluß des Vertrages , am 10 . April 1878

gründete Herr Léon Carriéère mit dem Gaſtwirt Franz Lipp dahier eine

offene Handelsgeſellſchaft , welche das Geſchäft der Düngerabfuhr
in hieſiger Stadt nach den Vertragsbeſtimmungen beſorgte . Als ſpäter
Herr Julius Morlock als Mitglied der Geſellſchaft aufgenommen
wurde und nach einiger Zeit Herr Carriére aus der Geſellſchaft
austrat , beantragten am 29 . März 1884 die beiden übrigen Geſell —
ſchafter , den Vertrag vom 24 . September 1877 umzuſchreiben . Hier —

zu war nach dem am 23 . Oktober gefaßten Beſchluſſe des Bürger —
ausſchuſſes deſſen Zuſtimmung erforderlich . Da die Düngerabfuhr ,
ſeit ſie von den Herren Lipp und Morlock übernommen worden ,

keinen Anlaß zu weſentlichen Klagen gegeben hatte , beantragte der

Stadtrat , dieſe Zuſtimmung zu erteilen , was in der Sitzung vom

7. Mai 1884 mit Einſtimmigkeit erfolgte .

Im Oktober 1878 hatte der Stadtrat beſchloſſen , vom nächſten
Jahre an die Reinigung der Straßen , einſchließlich der Geh—
wege und der Rinuen , auf die Stadt zu übernehmen . Im Jahre
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1889 erfolgte auch die Übernahme der Kehrichtabfuhr durch
die Stadt . “

Die ſtädtiſchen Waſfer - und Gaswernke .

Trotz mehrfacher Erweiterungen in den Jahren 1874 bis 1877
war das ſtädtiſche Waſſerwerkt ) zu Beginn des Jahres 1887 an

der Grenze ſeiner Leiſtungsfähigkeit angelangt . Die Zahl der an
die Waſſerleitung angeſchloſſenen Grundſtücke war von 1350 im

Jahre 1877 auf 2400 geſtiegen . Die Kanaliſation der Stadt hatte
die Anlage von Waſſerkloſets und die Einrichtung von Haus —
bädern erleichtert und dadurch den Waſſerverbrauch ſehr erheblich
geſteigert . Im Juli 1887 beſchloß deshalb der Bürgerausſchuß

Autrag des Stadtrats und auf Grund einer Denkſchrift des
Direktors der Waſſer - und Gaswerke , Fr — Reichard , die Er⸗

weiterung der ſtädtiſchen Waſſerleitung . In den Jahren 1887
bis 1893 wurde die Waſſerfaſſung ' verſtärkt , die Maſchinenkraft
vermehrt , das Rohrnetz erweitert und ein Hochreſervoir auf einer

künſtlichen Aufſchüttung angelegt . Dadurch wurden zugleich eine

bequem zugängliche Ausſichtshöhe und durch den Aushub zwei
Zierteiche geſchaffen und die Aulagen des Stadtgartens in willkom —

mener Weiſe bereichert . Der Gedanke , eine Erdaufſchüttung zur Auf —
nahme des Reſervoirs zu verwenden , rührt von Oberbürgermeiſter
Lauter her. Der Reſervoirbau , deſſen Koſten, ohne die Koſten der

Erwerbung des Platzes , rund 405000 Mk . betrugen , wurde von
Direktor Reichard entworfen und geleitet . Nach Vollendung des
Baues erhielt der Hügel eine gärtneriſch —laudſchaftliche Ausſtattung ,
auf ſeiner Höhe wurde in Geſtalt einer künſtlichen Ruine ein Aus⸗

ſichtsturm errichtet , eine zweite auf halber Höhe deſſelben . Durch
Beſchluß des Stadtrates vom 13 . Mai 1892 erhielt der Hügel zu
Ehren des kurz vorher verſtorbenen Oberbürgermeiſters Lauter den
Namen „Lauterberg “. Der Geſamtaufwand für die Waſſerleituug
bis zum Jahre 1893 betrug 2827731 Mk .

Im Jahre 1887 betrug der Geſamtwaſſerverbrauch2131842 Kkbm

gegen 1873 145 kbm im Jahre 1885 , im Jahre 1892 : 3365 910 ,
im Jahre 1897 : 4081910 , im Jahre 1900 : 4353069 kbm .

)Siehe oben Seite 260 ff.
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